
Regelung des Parteiverkehrs 
in den Rathäusern der Verwaltungsgemeinschaft Sparneck 

 

Ab sofort gilt auch bei der Verwaltungsgemeinschaft Sparneck die Corona-Warnampel. 

Der Parteiverkehr in den Rathäusern in Sparneck und Weißdorf orientiert sich an den Warnstufen der 
Corona-Ampel und wird wie folgt geregelt: 
 

Rot 

Die Rathäuser sind für den Parteiverkehr geschlossen. 
 
Persönliche Vorsprachen sind nur nach telefonischer 
Terminvereinbarung möglich. 

Gelb 

Der Parteiverkehr in den Rathäusern ist eingeschränkt. 
 
Persönliche Vorsprachen im Einwohnermeldeamt sind nur nach 
telefonischer Terminvereinbarung möglich. 

Grün 

Die Rathäuser sind zu den üblichen Geschäftszeiten für den 
Parteiverkehr geöffnet 
 
 

 
Bitte beachten: Die Ampel schaltet nicht automatisch bei unterschreiten eines Schwellenwertes auf 
die vorherige Stufe. Der Schwellenwert muss 7 Tage in Folge unterschritten werden. Maßgeblich für 
uns ist die auf den Internetseiten des Landkreises Hof angezeigte Warnstufe. 

 
Grundsätzlich stehen die Mitarbeitenden der Verwaltungsgemeinschaft telefonisch zur Verfügung.  

Die Erledigung von Anfragen per Telefon oder online sollte Vorrang vor der persönlichen Vorsprache 
haben, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. 

 
Innerhalb der Rathäuser gilt weiterhin die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. In den 
Eingangsbereichen besteht die Möglichkeit zur Händedesinfektion. 

 

 

 


